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Die ., Industrielle Demokratie*
in Dinemark, Schweden und Finnland
Von Albert Kocik, Kopenhagen.

Der Begriff «industrielle Demokratie » gehort zu jenen, die
noch nicht eine allgemein anerkannte Bedeutung gefunden haben.
Die meisten werden geneigt sein, hierunter Demokratie in
den Betrieben zu verstehen. Die Bezeichnungen « Wirtschafts-
demokratie » und « industrielle Demokratie » werden oft wahllos
durcheinander benutzt, indem das Gewicht nur auf die Demokratie
im Wirtschaftsleben im allgemeinen gelegt wird, in der gleichen
Weise, wie man von der Demokratie im politischen Leben spricht.
Sicherlich ist es schwer, eine scharfe Grenze zwischen diesen beiden
Begriffen zu ziehen. Im allgemeinen wird die Bezeichnung « indu-
strielle Demokratie » auf die Bestrebungen anzuwenden sein, die
bezwecken, den Arbeitern — entweder direkt im Betrieb
oder durch die Gewerkschaft — Einfluss auf die Produk-
tionsverhidltnisse der einzelnen Betriecbe oder des einzel-
nen Industriezweiges zu verschaffen, wihrend unter dem Begriff
Wirtschafsdemokratie eine allgemeine demokratische
Kontrolle der Wirtschaft, der Einfluss auf das gesamte
Wirtschaftsleben zu verstehen wire.

Die moderne Bewegung fiir industrielle Demokratie ist stark
beeinflusst worden durch die Entwicklung in England wihrend
des Krieges, wo als ein Glied der Kriegsproduktionspolitik ein
System der Produktionskomitees ausgebaut wurde mit
dem Hauptzweck, eine Erhéhung der Produktion gzu erzielen *.

Es ist klar, dass in den Fillen, wo die Arbeiter sich wirklich
an den Beratungen iiber die Produktionsverhiltnisse beteiligen kon-
nen, sie auch imstande sein werden, einen bedeutenden Einsatz zu
leisten. Anderseits ist es aber auch klar, dass eine Voraussetzung
dafiir, dass dies tatsichlich geschieht, die ist, dass den Pro-
duktionskomitees auch Fragen unterbreitet
" werden, die bedeutungsvoll fiir die Produk-
tion sind, das heisst, dass sie nicht nur als eine neue Instanz
zur Behandlung der Arbeitsverhiltnisse amten und lediglich Auf-
gaben iibernehmen, die jetzt den Betriebsvertrauens-
leuten der Arbeiter zufallen. Mit anderen Worten:

Um die Arbeiter fiir eine Erhéhung der Produktion zu
interessieren, ist es unbedingt erforderlich, dass handgreifliche
Vorteile damit verbunden sind, denn es wire zu viel ver-
langt, dass die Arbeiter sich fiir eine Verbesserung der Be-

* Siehe ¢ Gewerkschaftliche Rundschau » vom September 1945: « Die Werk-
tatigen und der politische Aussendienst» (Seite 308—315).
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triebsverhiltnisse und die Erhéhung der Produktion ein-
setzen, wenn die hierbei erzielten Vorteile und Gewinne aus-
schliesslich dem Betriebsinhaber zufallen. Deshalb muss den
Produktionskomitees Gelegenheit gegeben werden, auch die
finanzielle Lage der Betriebe zu beurteilen, und sie miissen
ebenfalls die Moglichkeit haben, sich mit den allgemeinen
Verhiltnissen der Arbeiter in dem Betrieb zu befassen.

Man kann fragen, ob die Einfiihrung von Produktionskomitees
nun auch wirklich als industrielle Demokratie bezeichnet werden
kann. In der Form, in der diese Frage bisher behandelt worden ist,
liegen die Dinge iiberall so, dass die Komitees nur beratende
Befugnisse besitzen. Die Befugnisse der Unternehmer, Ent-
scheidungen in Produktionsfragen zu treffen, ist unangetastet ge-
bliecben. Man kann weiter die Frage stellen, ob es mdglich sein
wird, besonderes Interesse fiir derartige Komitees bei den Arbeitern
zu wecken, wenn die beschliessenden Befugnisse auch weiterhin
dem Unternehmer vorbehalten sind.

Die Frage ist durchaus berechtigt, denn es gibt unzweifelhaft
viele Arbeiter, die meinen werden, dass ausschliesslich
beratende Komitees nicht dem entsprechen, was
man gewiinscht hat. Die Forderung auf industrielle Demo-
kratie ist ja dem Wunsche und Drang der Arbeiter nach grésserer
Freiheit und Selbstindigkeit entsprungen. Es ist der Gedanke, iiber
alle diese Dinge mitreden zu kénnen, der hinter der Forderung auf
industrielle Demokratie liegt. Nicht weil man so sehr an dem Be-
griff der industriellen Demokratie hiingt, sondern weil er ein be-
stimmtes Verlangen verkorpert: ein menschliches Bediirfnis nach
Mitbestimmungsrecht.

Auf der anderen Seite muss zugestanden werden, dass es nicht
angeht, wichtige Fragen der Produktion durch Abstimmungen zu
entscheiden. Die Entwicklung in Russland hat die Notwendigkeit
einer verantwortlichen Betriebsleitung gezeigt, und diese Tatsache
wurzelt nicht zum mindesten in rein produktionstechnischen Ur-
sachen, in der Spezialisierung und der Arbeit im Grossbetrieb, die
erfordern, dass eine Trennung zwischen den verschiedenen Auf-
gaben der wirtschaftlichen Titigkeit vorgenommen wird, so dass die
Frage der Demokratie oder Nicht-Demokratie innerhalb des ein-
zelnen Betriebes gleicherweise aktuell ist in einer Gesellschaft mit
privatem Eigentumsrecht an den Produktionsmitteln als
auch in einer sozialistischen Gesellschaft.

Damit soll nicht behauptet werden, dass die Arbeiter sich in
einer Gesellschaft, wo der Produktionsgewinn dem privaten Unter-
nehmer zufillt, mit dem gleichen Interesse fiir die Erweiterung der
Produktion einsetzen konnen wie in einer Ordnung, wo der Ge-
winn der Allgemeinheit zufillt. Rein technisch gesehen,
gelten jedoch hier und dort auf wesentlichen Gebieten die gleichen
Bedingungen fiir die Leitung eines Betriebes.
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Konnen daher Produktionskomitees von wesentlichem Interesse
fiir die Arbeiter sein in einer Gesellschaft, wo die Betriebe iiber-
wiegend in privater Hand sind? Besteht nicht eine naheliegende
Gefahr darin, dass die Arbeiter ihr Interesse bald verlieren wer-
den, wenn sie ohne exekutive Befugnisse sind?

Diese Gefahr ist vorhanden. Sie ist um so grosser, je hoher die
Erwartungen geschraubt werden. Wenn man dagegen im voraus
iiber die Begrenzung der Aufgaben im klaren ist, ist viel eher die
Méoglichkeit vorhanden, etwas lebensfihiges Neues fiir die Wirt-
schaft im Verhiltnis zwischen Arbeitern und Unternehmern zu

schaffen. Es darf jedoch kein Zweifel dariiber bestehen, dass hier
eine sehr schwierige Aufgabe vorliegt.

Man kann dariiber streiten, inwieweit die Einfiihrung von
Produktionskomitees oder #hnlichen Vorkehrungen als «in-
dustrielle Demokratie » bezeichnet werden kann. Formell
erhalten die Arbeiter keinen grosseren Einfluss, aber in
Wirklichkeit wird es sich sicherlich zeigen, dass eine erwei-
terte Moglichkeit der Arbeiter, sich an den Erérterungen der
Produktionsverhiltnisse des Betriebes zu beteiligen, faktisch
auch zu grosserem Einfluss fithren wird. Und die praktischen
Ergebnisse sind ja fiir die Arbeiterbewegung immer entschei-
dend gewesen.

Nachstehend geben wir eine Uebersicht iiber die Entwicklung
der industriellen Demokratie in Dinemark, Schweden und
Finnland.

A

Dinemark.

Das Wirtschaftsprogramm der dédnischen Arbeiterbewegung ent-
hilt einen Abschnitt iiber «industrielle Demokratie », in dem die
Forderung auf Einfiihrung von Produktionskomitees erhoben wird.
Durch diese Komitees sollen die Arbeiter und Angestellten Vor-
schlige und Ideen technischer und organisatorischer Art, die die
Produktion erhhen und zu einer stindigen Verbesserung des natio-
nalen Wirtschaftslebens fithren, unterbreiten konnen. Die Arbeiter
und Angestellten sollen dadurch grosseres Interesse fiir das Wirt-
schaftsleben erhalten, und es soll eine bessere Zusammenarbeit
zwischen Arbeitern und Unternehmern erzielt werden.

Das System der Betriebsrédte oder der Produktions-
komitees im modernen Sinne des Wortes hat in Dénemark bis
jetzt keinen Eingang gefunden, hingegen besteht ein gut ausgebautes
System der Betriebsvertrauensleute. In den meisten Be-
trieben amten von den Arbeitern ernannte Vertrauensleute, die be-
fugt sind, im Namen ihrer Kollegen deren Wiinsche und Klagen
der Betriebsleitung zu unterbreiten und fiir Abhilfe zu sorgen. Die
meisten Tarifvertrige enthalten Bestimmungen iiber Rechte und
Pflichten der Vertrauensleute und gewihren diesen Schutz gegen
Massregelungen jeder Art. Vertrauensleute diirfen zum Beispiel
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nicht ohne zwingende Griinde entlassen werden. In vielen Fillen
sind Arbeitgeber, die sich gegen diese Bestimmungen verstossen haben,
vom Arbeitsgericht zu hohen Geldbussen als Schadenersatz
an Vertrauensleute fiir unrechtmissige Entlassung verurteilt wor-
den. Dieses System der Betriebsvertrauensleute arbeitet so zufrie-
denstellend, dass in Arbeiterkreisen gewisse Zweifel dariiber laut
geworden sind, ob die Einfiilhrung von Produktionskomitees tat-
sichlich der richtige Weg sei, das heisst ob ein Ausbau des Ver-
trauensminnersystems nicht vorzuziehen wire und die gleichen
Resultate zeitigen wiirde.

Anlisslich der diesjihrigen Lohnbewegung ist in der Metall-
industrie ein Schritt in der Richtung der Einfiilhrung von Produk-
tionskomitees gemacht worden, indem die beiden Parteien sich ver-
pfichteten, den Arbeitern und Arbeitgebern zu empfehlen, zur For-
derung der Produktion sowie zwecks Modernisierung der Betriebs-
einrichtungen jeden Monat gemeinsame Sitzungen der Betriebs-
leitung und der Betriebsvertrauensleute abzuhalten, um betriebs-
technische und andere Fragen #hnlicher Art zu behandeln. In
diesen Sitzungen sollen den Vertrauensleuten auch Mitteilungen ge-
geben werden iiber die zukiinftigen Beschiftigungsméglichkeiten.
Die Vereinbarung bestitigt ausdriicklich das Recht der Vertrauens-
leute, ungebiihrliche Anstellungen und Entlassungen zu be-
anstanden.

Die Verbinde der Metallindustrie sind sogar im Begriff, ihre
Mitglieder fiir diese neue Aufgabe zu schulen, um auf diese Weise
allmihlich die Schranken niederzureissen, die die Unternehmer um
die Betriebe aufgebaut haben.

Auch auf dem in diesem Jahre abgehaltenen Kongress des Ge-
werkschaftsbundes ist die Frage der industriellen Demokratie be-
handelt worden. In diesem Zusammenhange beschloss der Vorstand
des Bundes die Einsetzung einer kleinen Kommission zur Unter-
suchung der Frage und zur Ausarbeitung geeigneter Vorschlige.
Der Arbeitgeberverband hat eine Kommission mit derselben Aui-
gabe eingesetzt. Es besteht die Absicht, spiter Verhandlungen zwi-
schen den beiden Spitzenorganisationen aufzunehmen, um zu ver-
suchen, eine Losung dieses ganzen Fragenkomplexes zu erméglichen.
Eine Losung auf dem Wege der Gesetzgebung ist bei der gegen-
wirtigen politischen Machtverteilung nicht zu erwarten.

Schweden.

Im Jahre 1938 ist zwischen dem Schwedischen Gewerkschafts-
bund und dem Arbeitgeberverband ein sogenannter Rahmen-
vertrag abgeschlossen worden, der als eine Erginzung der all-
gemein geltenden kollektiven Tarifvertrige gedacht ist. Der Zweck
war die Schaffung einer einheitlichen und planmissigen Ordnung
des Verhiltnisses zwischen den Gewerkschaften und den organisier-
ten Arbeitgebern. Gleichzeitig hat es sich aber auch um einen Ver-

445



such gehandelt, die Verantwortung beider Spitzenorganisationen
gegeniiber der Allgemeinheit festzulegen. In fiinf Hauptabschnitten
wurden Regeln fiir die Form der Tarifverhandlungen, der Entlas-
sungen, der Begrenzung der wirtschaftlichen Kampfhandlungen und
der Vermeidung allgemein schiidlicher Konflikte festgelegt. Weiter
wurde die Einsetzung einer aus je drei Vertretern bestehenden Ar-
beitsmarktkommission vereinbart, die die ho6chste und ent-
scheidendeInstanzzur SchlichtungallerStreit-
fragenist.

Es wiirde zu weit fithren, auf die einzelnen Bestimmungen
dieses Uebereinkommens, das die schwedische Gewerkschaftsbewe-
gung als einen prinzipiellen Durchbruch und als Ein-
leitung einer neuen Rechtsgrundlage in den Be-
trieb en betrachtete, niher einzugehen. Wir beschrinken uns da-
her auf einen Hinweis auf eine Bestimmung, die mit der Frage der
industriellen Demokratie eng verbunden ist, nimlich das Mitbe-
stimmungsrecht der Gewerkschaft oder des von ihr ernannten Be-
triebsvertreters bei voriibergehenden oder dauernden Entlas-
sungen. Jeder Unternehmer ist laut dieser Bestimmung ver-
pflichtet, acht Tage vor den geplanten Entlassungen der Gewerk-
schaft oder dem von ihr ernannten Betriebsvertreter Mitteilung
hiervon zu machen und, falls dies gewiinscht wird, iiber diese Frage
zu verhandeln. Wird keine Einigung erzielt, so wird die Frage der
Arbeitsmarktkommission zur Entscheidung unterbreitet. Diese Be-
stimmung ist mit Recht als wichtiger Fortschritt betrachtet worden
und entsprach auf seiten der Arbeiter einem lang gehegten Wun-
sche. Es kann hinzugefiigt werden, dass ausser der hier genannten
Kommission spiter auch dhnliche gemeinsame Kommissionen der
beiden Spitzenorganisationen zur Behandlung von Unfallver-
hiitungs- und Lehrlingsfragen eingesetzt worden sind.

Im Herbst 1945 sind innerhalb der genannten Arbeitsmarkt-
kommission allgemeine Verhandlungen zwischen den beiden Spitzen-
organisationen iiber die Frage der industriellen Demo-
kratie aufgenommen worden. Bereits frither war diese Frage
Gegenstand einer offentlichen Diskussion, indem das Nachkriegs-
programm der schwedischen Arbeiterbewegung in seinem ab-
schliessenden Programmpunkt die Forderung auf einen erweiterten
Einfluss der Arbeiter auf die Leitung der Produktion als Teil einer
Demokratisierung des Wirtschaftslebens erhoben hatte. Den Arbei-
tern und Angestellten soll die Moglichkeit gegeben werden, auf die
technischenund wirtschaftlichen Verhiltnisse der Be-
triebe einwirken zu konnen, um damit gréssere Sicherheit und
Fortschritt im Arbeitsverhiltnis zu schaffen und die Betriebe in die
Lage zu versetzen, héhere Lohne zu zahlen. Dadurch soll wieder-
um grosseres positives Interesse fiir Produktionsfragen erzielt wer-
den, was zur Voraussetzung hat, dass die Arbeiter mit den techni-
schen und wirtschaftlichen Problemen der Betriebe vertraut wer-
den. Sie sollen mitverantwortlich werden fiir die Leitung der Be-
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iriebe und Sicherheit dafiir erhalten, dass die technischen und
wirtschaftlichen Fortschritte der Produktion auch ihnen zugute
kommen.

In einzelnen Unternehmen wurden im ersten Nachkriegsjahre
Produktionskomitees gebildet, um eine Zusammenarbeit in gewis-
sen Fragen zu erméglichen, so zum Beispiel in den Eisenwerken.
Mit Geltung vom 1. Mai 1945 ist weiter mit den Betrieben der
Wehrmacht ein Vertrag iiber die Einfiihrung von Produktionskomi-
tees abgeschlossen worden. Am 25. Juni 1946 konnten die bereits
erwihnten Verhandlungen zwischen dem Gewerkschaftsbund und
dem Arbeitgeberverband mit dem Ergebnis beendet werden, dass
cin Abkommen iiber die Einfiihrung von Produktionskomitees ge-
troffen wurde, das jedoch der Zustimmung der kompetenten In-
stanzen bedurfte. Die Zustimmung ist bereits erfolgt: auf Seite der
Gewerkschaften auf der am 21. August abgehaltenen Ausschuss-
sitzung des Gewerkschaftsbundes. Am 31. August erfolgte die Unter-
zeichnung des Abkommens durch Vertreter des Gewerkschafts-
bundes und des Arbeitgeberverbandes. Gleichzeitig wurde ein
Abkommen ungefihr des gleichen Inhaltes zwischen dem Arbeit-
geberverband und der Spitzenorganisation der Ange-
stellten abgeschlossen, so dass jetzt alledreiSpitzen-
organisationendem Abkommenbeigetretensind.
Nachstehend geben wir die Hauptpunkte dieses Abkommens wieder.

Die beiden Spitzenorganisationen verpflichten sich, dafiir zu
wirken, dass das Abkommen in freier Vereinbarung als
Kollektivvertrag zwischen den angeschlossenen Organisationen
Geltung erhilt. In dem Umfange, wie dies geschieht, wird das Ab-
kommen mit Rechtswirkung gemiss dem Gesetz iiber Kollektiv-
vertrige bindend fiir den Gewerkschaftsbund und den Arbeitgeber-
verband. Das Abkommen erhilt nur Giiltigkeit fiir solche Unter-
nehmen, in denen mindestens die Hilfte aller Ar-
beiter Verbinden angehdren, die sich dem Ab-
kommen angeschlossen haben. Es steht mit andern
Worten den einzelnen angeschlossenen Verbinden frei, ob sie sich
dem Abkommen anschliessen wollen oder nicht; aber es kann wohl
angenommen werden, dass die Verbinde der Empfehlung der Bun-
desleitung Folge leisten werden. Sowohl fiir die Spitzenorganisa-
tionen als auch fiir die einzelnen Verbinde, die dem Abkommen
beitreten, gilt das Abkommen bis auf weiteres mit sechsmonatiger
Kiindigungsfrist.

Das Abkommen bestimmt, dass in allen Betrieben, die in der
Regel mindestens 25 Arbeiter beschiftigen, ein Produktions-
komitee errichtet werden soll, sofern dies von der Betriebsleitung
oder der betreffenden lokalen Gewerkschaft gefordert wird. In Be-
triecben, die mindestens vier Arbeiter iiber 21 Jahre beschiftigen,
kann die lokale Gewerkschaft zwei Vertreter ernennen.

In den Fillen, wo ein Unternehmen mehrere Betriebe an ver-
schiedenen Orten umfasst, wird jeder Betrieb als Betrieb im Sinne
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des Abkommens betrachtet, wihrend durch ortliche Verhandlungen
festgestellt werden soll, ob mehrere Betriebe desselben Unterneh-
mens am gleichen Ort als eine Produktionseinheit zu betrachten
sind.

Das Produktionskomitee ist ein Organ fiir Information und
Zusammenarbeit und hat folgende Aufgaben:

1. eine dauernde Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitgeber und
den im Betrieb Beschiftigten aufrechtzuerhalten und die best-
mégliche Produktion zu erzielen;

2. den Beschiftigten Einsicht in die technischen und wirtschaft-
lichen Bedingungen des Betriebes und in die Produktions-
ergebnisse zu geben;

3. fiir die Sicherheit im Arbeitsverhiltnis sowie fiir Sicherheit,
Gesundheit und Gedeihen im Betrieb zu wirken;

4. die berufliche Ausbildung im Betrieb zu férdern sowie fir
gute Produktions- und Arbeitsverhéltnisse zu sorgen.

In bezug auf die Produktion wird bestimmt, dass das
Komitee alle Fragen der Technik, der Planung und der Ent-
wicklung der Produktion behandeln soll. Der Unternehmer
ist zu diesem Zweck verpflichtet, laufend Mitteilung iiber die
Produktionsverhiltnisse, geplante Umstellungen oder andere
wichtige technische Veridnderungen im Betrieb, in der Be-
triebsfiihrung oder den Arbeitsverhiltnissen zu machen.

Die Vertreter der Arbeiter und Angestellten sind berechtigt,
Vorschlige und Anregungen zu diesen Fragen zu unterbreiten. Falls
ein Arbeiter oder Angestellter Vorschlige oder Anregungen betr.
Aenderungen oder Verbesserungen der Arbeitsmethoden, usw.
macht, hat er Anrecht darauf, diese Vorschlige oder Anregungen
dem Produktionskomitee zur Beurteilung zu unterbreiten. Macht
der Unternehmer von diesen Vorschligen Gebrauch, so soll das
Komitee die Frage erwigen, ob dem Arbeiter oder Angestellten
eine Vergiitung zu gewihren ist. \

Der Unternehmer soll, wenn dies ohne Schaden fiir den Be-
trieb geschehen kann, dem Komitee regelmiissige Mitteilungen iiber
die Konjunkturlage und die voraussichtliche wirtschaft-
liche Entwicklung in der betreffenden Industrie machen,
ferner iiber die finanzielle Lage, die Gewinn- und Verlustbilanz,
usw. Auf Wunsch des U ernehmers obliegt den Komiteemitglie-
dern Schweigepflicht fiir alle derartigen Informationen. Die Arbei-
tervertreter konnen gleichfalls Antrige betreffend das Finanz-
gebaren und andere finanziellen Fragen stellen. :

Fragen betreffend Stillegung, bzw. wesentliche Einschrinkung
des Betriebes sollen dem Komitee rechtzeitig zur Behandlung vor-
gelegt werden. Kiindigung, bzw. Entlassung von Arbeitern mit min-
destens neunmonatiger Beschiftigungsdauer sollen dem Komitee
unter Angabe der Namen dieser Arbeiter vierzehn Tage vorher
mitgeteilt werden. An der Beratung dieser Fragen konnen die An-
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gestelltenvertreter sich nicht beteiligen. Bei Wiedereinstellungen
sollen die wegen Betriebseinschrinkung entlassenen Arbeiter be-
vorzugt werden.

Das Komitee soll sich mit den Fragen der Unfallver-
hiitung, der sanitaren Verhdltnisse und der Lehr-
lingsausbildung beschiftigen, fiir Aufrechterhaltung von
Ordnung und Disziplin wihrend der Arbeit sowie fiir ein gutes
Finvernechmen zwischen dem Unternehmer, Arbeitern und Ange-
stellten wirken. Es wird ausdriicklich hervorgehoben, dass das
Komitee sich nicht mit Streitfragen betreffend Auslegung der Kol-
lektivvertrige, bzw. mit solchen, die Arbeitshedingungen betreffen,
beschiftigen darf, die in normaler Weise von den Ge-
werkschaften gemiss geltender Vertrige oder
Praxisbhehandelt werden.

Die Produktionskomitees bestehen aus Vertretern der Arbeiter,
der Angestellten und des Unternehmers. Die Zahl der Arbeiter-
vertreter betrigt, je nach der Grosse des Betriebes, drei bis sieben,
die Zahl der Angestelltenvertreter zwei bis drei. Der Unternehmer
kann hochstens die gleiche Zahl von Vertretern ernennen wie die
Arbeiter.

Bei der Wahl der Arbeitervertreter haben alle Arbeiter, die
einem Verbande angehdren, der dem Abkommen zugestimmt hat,
Stimmrecht. Das gleiche gilt fiir die Angestellten. Wahlberec h-
tigt sind alle Arbeiter iiber 21 Jahre, die soweit als moglich ein
Jahr im Betrieb beschiftigt gewesen sein sollen. Es wird festge-
stellt, dass die zu wihlenden Arbeitervertreter Verantwortlichkeits-
gefiihl besitzen, einen guten Leumund haben und mit den Arbeits-
und Betriebsverhiltnissen vertraut sein miissen.

Wenn nichts anderes vereinbart wird, wird der Vorsitzende
des Komitees unter den Vertretern des Unternehmers gewihlt. In
diesem Falle wird der zweite Vorsitzende von den iibrigen Ver-
tretern ernannt. Sitzungen finden jedes Vierteljahr statt. Auf
Waunsch einer der Parteien konnen ausserordentliche Sitzungen
mit dreitigiger Frist einberufen werden. Die Sitzungen finden aus-
serhalb der Arbeitszeit statt, und es wird eine Vergiitung von sechs
Kronen pro Sitzung gewihrt. Sitzungen wihrend der Arbeitszeit
sollen ohne Lohnausfall erfolgen. Alle Unkosten werden vom Unter-
nehmer bestritten, der auch fiir geeignete Sitzungsrdume zu sorgen
hat. Bei der Behandlung besonderer Fragen konnen Sachverstan-
dige zu den Sitzungen hinzugezogen werden. Es obliegt dem Komi-
tee, die Arbeiter und Angestellten iiber das Ergebnis der Arbeit zu
unterrichten. Informationen iiber die Lage und das Geschiftsge-
baren der Betriebe diirfen nicht weitergegeben werden.

Das Abkommen sieht auch eine Erweiterung der allgemeinen
Aufgaben der Arbeitsmarktkommission vor, und zwar soll diese

1. die Titigkeit der Produktionskomitees fordern und diese be-
raten;
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2. die stindige Zusammenarbeit zwischen den Unternehmern
und Arbeitern sowie die Produktion und die Wohlfahrt der
Beschiaftigten fordern;

3. Fragen erortern, die von allgemeiner und grosserer Bedeutung
fiir die Wirtschaft sind.

Im gewissen Umfange obliegt es ferner der Kommission,
Streitfragen betreffend die Auslegung des Abkommens zu behan-
deln und zu entscheiden.

Wie bereits bemerkt, soll das Abkommen zunidchst von den
angeschlossenen Organisationen gutgeheissen werden. Dies wird vor-
aussichtlich bei der kommenden allgemeinen Tarifvertragsbewe-
gung, die Ende des Jahres ihren Anfang nimmt und im Friihling
abgeschlossen sein wird, geschehen. Das Abkommen wird demnach
in den einzelnen Berufen und Industriezweigen schrittweise in Kraft
treten. Es ist ein neues Gebiet der vielseitigen Wirksamkeit der
modernen Gewerkschaftshewegung, das hier betreten wird. Hoffent-
lich werden die Ergebnisse dieser bedeutungsvollen Neuordnung
des Verhiltnisses zwischen Unternehmern, Arbeitern und Angestell-
ien in den Betrieben so sein, dass spiter ein Ausbau der indu-
striellen Demokratie erfolgen kann.

Finnland.

Wihrend man in Norwegen und S ch weden versucht hat,
das Problem der industriellen Demokratie auf dem Wege der
freien Vereinbarung zu lésen, hat man in Finnland den
Weg der Gesetzgebung beschritten. Der Grund hierfiir
diirfte in erster Linie in der bisherigen Schwiche der
finnischenGewerkschaftshewegung und in dem
nurwenigausgebautenSystem der Kollektivver-
trige zu suchen sein. Erst nach der Beendigung des Krieges er-
lebte die finnische Gewerkschaftshewegung ihren endgiiltigen
Durchbruch. Vor dem zweiten Weltkrieg zdhlte der Gewerkschafts-
bund nur rund 80000 Mitglieder. Die meisten Unternehmer, be-
sonders in der Grossindustrie, weigerten sich damals, die Gewerk-
schaften anzuerkennen und Tarifvertrige mit ihnen abzuschliessen.
Nach dem Kriege haben die dem Finnischen Gewerkschaftsbund
angeschlossenen Verbinde ihre Mitgliederzahl auf iiber 300 000 er-
hohen und im grosseren Umfange die Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen tariflich regeln konnen. Die gewerkschaftlichen Organisationen
sind jedoch auch heute noch nicht geniigend gefestigt und haben
noch nicht dieselbe Stirke und Festigkeit sowie denselben Einfluss
im Wirtschaftsleben erreicht wie die Gewerkschaftshewegungen der
iibrigen nordischen Linder. Die Gegensitze zwischen Arbeitern
und Unternehmern und deren Organisationen sind grésser und
treten schirfer hervor, weshalb denn auch hier die Frage der indu-
striellen Demokratie nur auf dem Wege der Gesetzgebung ihre
Losung finden konnte.
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Das finnische Gesetz iiber Produktionskomitees
ist am 1. September dieses Jahres in Kraft getreten und ist mit
Strafbestimmungen versehen. Verstosse gegen das Gesetz werden
mit Geldbussen oder Gefingnis bestraft.

Nach dem Gesetz sollen in jedem Industriebetrieb Produk-
tionskomitees errichtet werden, falls in dem vorhergehenden Kalen-
derjahr vor Inkrafttreten des Gesetzes mindestens 120 000 Arbeits-
stunden ausgefiihrt worden sind, das heisst also Betriebe, die im
Jahresdurchschnitt mindestens 50 Arbeiter und Angestellte beschif-
tigt haben. Produktionskomitees koénnen jedoch auch in kleineren
Betrieben gebildet werden, falls zwischen dem Unternehmer und
den Arbeitern hieriiber eine Verstindigung erzielt werden kann.

Die Titigkeit der Komitees wird vom Sozialministe-
rium geleitet und iiberwacht, das gleichfalls alle Streitfragen be-
treffend die Bildung von Produktionskomitees zu entscheiden hat.
Zu diesem Zwecke soll im Sozialministerium eine beratende Zen-
tralkommission eingesetzt werden, die aus einem Vorsitzenden,
einem Vizevorsitzenden und sechzehn Mitgliedern besteht, von
denen vier die Unternehmer, acht die Arbeiter, zwei die Ange-
stellten und zwei die Landwirtschaft vertreten sollen. Das Amt des
Vorsitzenden der Kommission wird vom Minister bekleidet, zu
dessen Titigkeitsgebiet die Produktionskomitees gehdren, wéhrend
der Vizevorsitzende eine unparteiische und von beiden Parteien
unabhingige Person sein soll.

Wihrend in Schweden die Arbeitsmarktkommis-
sion, also eine gemeinsame Instanz der Arbeiter- und Unterneh-
merorganisationen, die hochste Instanz ist, handelt es sich in Finn-
land um eine amtliche Stelle, die Zentralkommission. Diese
umfasst auch Vertreter der Angestellten und Landwirte. Bei den
Angestellten ist dies selbstverstindlich, da das Gesetz nicht nur
Unternehmer und Arbeiter, sondern auch Angestellte umfasst.
Wenn auch Vertreter der Bauern in die Zentralkommission ein-
geschaltet sind, so erklirt sich dies aus der Tatsache, dass die Zen-
tralorganisation der Bauern gewisse Industriebetriebe besitzt und
leitet. Alle Unkosten der staatlichen Zentralkommission werden aus
Staatsmitteln bestritten.

Die Titigkeit der Produktionskomitees ist lediglich be-
ratender Natur. Sie haben keine beschliessenden Befugnisse.
Der Rahmen ihrer beratenden Befugnisse ist jedoch sehr weit ge-
steckt. Sie sollen alle von der Betriebsleitung gegebenen Informa-
tionen sowie alle von den einzelnen Mitgliedern erhobenen Fragen
betreffend die Organisation und Produktion der Betriebe behandeln
und untersuchen, in welcher Weise die Produktion gefordert und
erhGht werden kann. Sie sollen alle Fragen betreffend die Aufrecht-
erhaltung der Arbeitsdisziplin priifen und die rationelle Anwen-
dung der Brennstoffe und Rohmaterialien kontrollieren, um Ver-
schwendung zu verhindern.
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Eine Aufgabe, die mit dem wirtschaftlichen Krisenzustand in
Finnland im Zusammenhang steht, ist die Planung von Massnah-
men, um die Versorgung der Beschiftigten mit Ausriistungsgegen-
stinden und Lebensmitteln zu erleichtern. Ausserdem sollen sie die
berufliche und technische Ausbildung férdern und die Freizeit
organisieren (eine Aufgabe, die eigentlich ausserhalb der Haupt-
aufgaben der Komitees liegt).

Das Gesetz enthilt keine genauen Bestimmungen betreffend
die Anstellung und Entlassung von Arbeitern. Es wird nur gesagt,
dass die Komitees alle Fragen betreffend die Sicherheit des Ar-
beitsverhiltnisses zu behandeln und die sanitiren Verhiltnisse im
Betrieb zu iiberwachen haben.

Die Produktionskomitees haben weiterhin eine Aufgabe, die
besondere Aufmerksamkeit verdient, weil sie dazu beitragen kann,
die Grenzlinien zwischen den Befugnissen der
Komiteesund denGewerkschaftenzuverwischen.
Die Komitees sollen nimlich als Organ erster Instanz zur Bei-
legung (Schlichtung) aller Streitigkeiten zwi-
schen Arbeitern und Unternehmern amten und im iibrigen bestrebt
sein, den Arbeitsfrieden zu fordern. Allerdings wird auch gesagt,
dass, falls der Kollektivvertrag Bestimmungen iiber die Behandlung
derartiger Fragen enthilt, die Komitees sich nicht mit diesen Fra-
gen beschiftigen diirfen, falls ein Mitglied Einspruch dagegen er-
hebt. Ohne Zweifel kann diese Gesetzesbestimmung leicht zu einer
bedauerlichen Zwiespiltigkeit zwischen Produktionskomitees und
Gewerkschaften fithren, besonders auch deshalb, weil das Gesetz
nicht vorschreibt, dass die Arbeiter- und Angestelltenvertreter
einer Gewerkschaft angehdren miissen.

Eine Stirkung der Stellung des Produktionskomitees bedeutet
die Bestimmung, wonach das Komitee wihrend der Arbeitszeit je-
derzeit Zutritt zum betreffenden Industriebetrieb hat und von des-
sen Leitung alle Informationen, die fiir die Behandlung einer be-
stimmten Frage notwendig sind, fordern kann. Falls die Betriebs-
leitung dies wiinscht, obliegt den Komiteemitgliedern Schweige-
pflicht fiir alle erhaltenen Auskiinfte.

Die Zahl der Vertreter der Komitees schwankt je nach der
Grosse der Betriebe. In Betrieben, die im Jahresdurchschnitt bis zu
100 Arbeiter und Angestellte beschéftigen, ernennt der Unterneh-
mer zwei, die Arbeiter ernennen drei und die Angestellten einen
Vertreter, in Betrieben mit iiber 100 Beschiftigten ernennt der
Unternehmer drei, die Arbeiter ernennen fiinf und die Angestellten
zwei Vertreter. Angestellte im Sinne des Gesetzes sind Ingenieure,
Betriebsleiter, Biiropersonal und andere intellektuelle Arbeiter.

Die Vertreter des Unternechmers werden von der verantwort-
lichen Leitung des Betrieches ernannt, wihrend die Vertreter der
Arbeiter und Angestellten in geheimer und schriftlicher Wahl ge-
wihlt werden. Stimmberechtigt sind alle Arbeiter und An-

452



gestellten mit dreimonatiger Beschiftigungsdauer im Betrieb. Die
Wahl, die auf Grund des Proporzes erfolgt, wird von dem Ver-
trauensmann der Arbeiter, bzw. Angestellten angeordnet. Sind sol-
che Vertrauensminner nicht vorhanden, oder entstehen Meinungs-
verschiedenheiten iiber die Durchfithrung der Wahlen, so bestimmt
der Sozialminister iiber das Verfahren.

W ihlbar sind alle Arbeiter und Angestellten iiber 21 Jahre,
die mindestens ein Jahr im Betrieb beschiftigt sind und sich wah-
rend dieser Zeit in ihrer Arbeit tiichtig gezeigt haben. Die Mit-
glieder der Komitees sowie deren Stellvertreter diirfen nicht ohne
zwingende Griinde entlassen werden. Vom Unternehmer ist dem
Komitee vier Wochen vor Inkrafttreten der geplanten Entlassung
eines Mitgliedes Mitteilung zu machen.

Die Komitees sollen mindestens einmal pro Vierteljahr zu
einer Sitzung zusammentreten. Findet die Sitzung wahrend der
Arbeitszeit statt, so darf kein Lohnausfall erfolgen. Fiir Sitzungen,
die ausserhalb der Arbeitszeit stattfinden, haben die Mitglieder An-
spruch auf eine Entschidigung in der Hohe der Hilfte des Be-
trages, der den Mitgliedern der staatlichen Zentralkommission zu-
steht. Alle Unkosten werden vom Unternehmer bestritten, der auch
geeignete Raume zur Verfiigung zu stellen hat.

Die Arbeit der Komitees wird vom Vorsitzenden und vom
Sekretir geleitet. Die Amtszeit des Vorsitzenden betrigt ein Jahr
und wird abwechselnd von einem Vertreter des Unternehmers und
der Arbeiter bestritten. Falls die Vertreter des Unternehmers und
der Arbeiter sich hieriiber verstindigen konnen, kann der Vor-
sitzende oder der Sekretir auch unter den Vertretern der Ange-
stellten ernannt werden. Es ist eine Voraussetzung, dass, falls der
Vorsitzende unter den Vertretern der Betriebsleitung gewihlt wird,
der Sekretirposten einem Arbeitervertreter zufillt und umgekehrt.

Es kann noch hinzugefiigt werden, dass die Wahlen der Pro-
duktionskomitees in den Monaten September-Oktober stattfinden.

453



	Die "Industrielle Demokratie" in Dänemark, Schweden und Finnland

